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Einführung

Quelle: Terminator 2: Judgment Day, 1991

Quelle: https://www.politico.eu/article/italian-privacy-regulator-bans-chatgpt/



Einführung

Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründest du nen Arbeitskreis… 



Einführung

Datenschutzbehörde vs. Open AI



Künstliche Intelligenz

Versuche einer Definition

„Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der 
Informatik, welches sich mit der Erforschung von 
Mechanismen des intelligenten menschlichen 
Verhaltens befasst. Dabei geht es darum, 
technische Systeme so zu konzipieren, dass sie 
Probleme eigenständig bearbeiten und sich dabei 
selbst auf veränderte Bedingungen einstellen 
können. Diese Systeme haben die Eigenschaft, aus 
neuen Daten zu ‚lernen‘ und mit Unsicherheiten 
umzugehen, statt klassisch programmiert zu 
werden.“

(BT-Drs. 19/1982, v. 27.4.2018)

“Article 3
Definitions

For the purpose of this Regulation, the following 
definitions apply:

(1) ‘artificial intelligence system’ (AI system) 
means a machine-based system that is
designed to operate with varying levels of 
autonomy and that can, for explicit or
implicit objectives, generate outputs such as 
predictions, recommendations, or
decisions that influence physical or virtual 
environments.”

(Vorschlag Europäisches Parlament zur KI-VO, v. 
16.5.2023)



Künstliche Intelligenz

Anwendungsfälle im Versicherungssektor



Künstliche Intelligenz

Fallbeispiele

7

Vermittlungs-
geschäft
Beispiel: Robo-Advisor

Risikobewertung & 
Konditionskalkulation
Beispiel: Individuelle Tarife

Betrugsprävention
Beispiel: Missbrauchsmuster erkennen
durch Machine Learning

Schadensbearbeitung
Beispiel: Automatisierte
Regulierungsentscheidung

Marketing & Vertrieb
Beispiel: Individualisierte
Werbeansprache

Vertragsschluss
Beispiel: Automatisierte
Angebotserstellung

Verwaltung
Beispiel: Automatisierte
Dokumentenerfassung und
-verarbeitung

Kundenbeziehungen & -service
Beispiele: Auswertung von Kundenverhalten; 
bessere Erreichbarkeit (zB Chatbots)

KI
Beispielhafte

Anwendungen



Künstliche Intelligenz

Exkurs: Anforderungen der BaFin 

• Klare Verantwortung der Geschäftsleitung!

• Adäquates Risiko- und Auslagerungsmanagement!

• Gesetzlich untersagte Differenzierung ausschließen!

• Bias vermeiden!

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufsichtsrecht/dl_Prinzipienpapie
r_BDAI.pdf?__blob=publicationFile&v=4



Künstliche Intelligenz und Datenschutz

Verarbeitung personenbezogener Daten?

Quelle: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20191106_positionspapier_kuenstliche_intelligenz.pdf

Artikel 2
Sachlicher Anwendungsbereich

(1)   Diese Verordnung gilt für die ganz 
oder teilweise automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten
sowie für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die in einem Dateisystem gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen.

Artikel 4
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet 
der Ausdruck:

1. „personenbezogene Daten“ alle 
Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden 
„betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung (…), identifiziert werden kann;



Künstliche Intelligenz und Datenschutz

Anforderungen der Datenschutzaufsicht

Rechenschafts-
pflicht

Rechtmäßigkeit, 
Verarbeitung nach 
Treu und Glauben, 

Transparenz

Zweck-bindung

Datenmini-
mierung

Richtigkeit

Speicher-
begrenzung

Integrität und 
Vertraulichkeit

Datenschutz bei der Entwicklung neuer
Produkte und Anwendungen immer

mitdenken!

Art. 32 DSGVO: 
Sicherheit der 
Verarbeitung

Art. 25 DSGVO: 
Datenschutz durch 
Technikgestaltung



Künstliche Intelligenz und Datenschutz

Anforderungen der Datenschutzaufsicht

(https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20190405_hambacher_erklaerung.pdf)

1. KI darf Menschen nicht zum Objekt machen
2. KI darf nur für verfassungsrechtlich legitimierte Zwecke eingesetzt 

werden und das Zweckbindungsgebot nicht aufheben 
3. KI muss transparent, nachvollziehbar und erklärbar sein
4. KI muss Diskriminierungen vermeiden
5. Für KI gilt der Grundsatz der Datenminimierung
6. KI braucht Verantwortlichkeit
7. KI benötigt technische und organisatorische Standards

„Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) stellen eine substanzielle 
Herausforderung für Freiheit und Demokratie in unserer 
Rechtsordnung dar. (…) Nicht alles, was technisch möglich und 
ökonomisch erwünscht ist, darf in der Realität umgesetzt werden. 
(…) Nur wenn der Grundrechtsschutz und der Datenschutz mit dem 
Prozess der Digitalisierung Schritt halten, ist eine Zukunft möglich, in 
der am Ende Menschen und nicht Maschinen über Menschen 
entscheiden.“



Künstliche Intelligenz und Datenschutz

Anforderungen der Datenschutzaufsicht

(https://www.datenschutzkonferenz-
online.de/media/en/20191106_positionspapier_kuenstliche
_intelligenz.pdf)

1. Allgemeine technische und organisatorische Anforderungen 
an KI

2. Anforderungen an KI-Systeme bezogen auf 
Verarbeitungsschritte
• Transparenz
• Datenminimierung
• Nichtverkettung
• Intervenierbarkeit
• Verfügbarkeit
• Integrität
• Vertraulichkeit

3. Anlage: Übersicht über technische und organisatorische 
Maßnahmen für KI-Komponenten und KI-Systeme 



Künstliche Intelligenz und Datenschutz

Praktische Herausforderungen

• Ordnungsgemäße Anonymisierung und Pseudoymisierung (Art. 4 Nr. 1, 5 DSGVO)

• Identifikation einer Rechtgrundlage für die Datenverarbeitung (Art. 6, 7, 9, 10 DSGVO)

• Einwilligung als Lösung? (Art. 4 Nr. 11, 7 DSGVO)

• Rechte der betroffenen Personen (Art. 12 ff. DSGVO)

• Erklärung der Blackbox (Art. 13 Abs. 2 lit. f, Art. 14 Abs. 2 lit. g DSGVO)

• Umsetzung des Widerspruchsrechts (Art. 21 Abs. 1 DSGVO)

• Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO)

• Datenschutz-Folgeabschätzung (Art. 35 DSGVO)

• Implementierung, Dokumentation und Überwachung von Risikomanagementmaßnahmen zur 
Verhinderung von Untersagungen, Geldbußen und Schadenersatz



Datenschutzrechtliche Anforderungen an den Einsatz künstlicher 
Intelligenz

Fragen?
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